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Vertrag „Wirtschaftsdienste für die NRW.BANK am Standort Münster“
Vergabenummer: 759-09353-101-30520

Vordruck 12: Übernahmekonzept

	Firma des Bieters: 
	[Eintragungen des Bieters]




Bitte beachten Sie: 


(1.) Mit der Abgabe der Erstangebote ist von jedem Bieter ein Übernahmekonzept vorzulegen. Dafür ist der Vordruck 12: Übernahmekonzept zu verwenden. Der Vordruck 12 darf einschließlich Voreintragungen der NRW.BANK maximal 5 DIN-A4-Seiten umfassen. 
(2.) Die abgefragten Angaben sind direkt im Vordruck 12 unter den vorgesehenen Überschriften einzutragen. Es ist nicht zulässig, gesonderte Angaben vorzulegen. Seitenränder, Abstände, Schriftart, Schriftgröße und Zeilenabstand sind voreingestellt und dürfen nicht verändert werden. Skizzen sind nicht zulässig. Es ist ausschließlich zulässig, den Platzhalter „[Eintragungen des Bieters]“ zu streichen).
(3.) Im Übernahmekonzept haben die Bieter konkret und verbindlich darzustellen, wie die Transition der Leistungserbringung durch den bestehenden Dienstleister auf den neuen Dienstleister umgesetzt werden soll. Die Darstellung hat den zeitlichen und organisatorischen Ablauf des Dienstleisterwechsels, die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und unterbrechungsfreien Speisebetriebes sowie Maßnahmen zur Identifikation und Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit dem Dienstleisterwechsel zu umfassen. Dabei ist insbesondere auch darzulegen, wie die Überleitung und Einbindung des von dem bisherigen Dienstleister übernehmenden Personals erfolgen sollen, einschließlich der Information und Einbindung der betroffenen Arbeitnehmer sowie der Ausgestaltung der Übernahme in Anlehnung an § 613a BGB. 
(4.) Die für die Erstellung des Übernahmekonzepts relevanten vertraulichen Informationen (insbesondere Personaldaten der zu übernehmenden Mitarbeitenden) werden im Erstangebotsverfahren nach Übersendung einer unterzeichneten Vertraulichkeitserklärung (Vordruck 08a) über die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals zur Verfügung gestellt.
(5.) Eine Wertung des Übernahmekonzeptes erfolgt nicht; es hat keinen Einfluss auf die Zuschlagsentscheidung. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt allein auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses gemäß den bekanntgegebenen Zuschlagskriterien (§ 58 VgV). 
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